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RALMO®-Klebstoffe entsprechen folgenden Anforderungen:

RALMO®-Folienkleber MS Öko
(Stand: 22.01.2024)

•	 EC 1 plus zertifiziert

(Stand: 12.06.2024)
•	 Chloralkane < 0,1 % *
•	 Halogenorganische Verbindungen < 0,1 % *
•	 Phthalate (Kennzeichnungspflichtig und nicht Kennzeichnungspflichtig) < 0,1 % *
•	 Zinnorganischer Verbindungen < 0,1 %

* Eine Verunreinigung unter 0,1 % kann nicht ausgeschlossen werden, da wir nicht auf diese Stoffe 
testen.

(Stand: 04.04.2025)
•	 Frei von halogenierten Treibmittel
•	 PBB < 0,1 %
•	 PBDE < 0,1 %
•	 TCEP < 0,1 %

(Stand: 28.11.2025)
•      VOC < 0,1 %

 

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultieren-
den eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.
Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, 
sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.
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RALMO®-Klebstoffe entsprechen folgenden Anforderungen:

RALMO®-EPDM Folienkleber Öko
(Stand: 04.03.2024)

•	 Es werden keine Biozide verwendet
•	 KWS-Weichmacher < 0,1 %

(Stand: 04.04.2025)
•	 Frei von halogenierten Treibmittel
•	 PBB < 0,1 %
•	 PBDE < 0,1 %
•	 TCEP < 0,1 %

(Stand: 28.11.2025)
•	 VOC < 0,1 %

RALMO®-Sprühkleber
Siehe RALMO®-Primer / Voranstriche

RALMO®-Montage FIX
(Stand: 12.08.2025)

•	 keine Angaben (auf Anfrage)

RALMO®-Montage FIX glasklar
(Stand: 12.08.2025)

•	 keine Angaben (auf Anfrage)

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultieren-
den eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.
Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, 
sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.
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https://ralmont.de/bestaetigung_inhaltsstoffe/Primer_Voranstriche_Bestaetigung_Inhaltsstoffe.pdf
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RALMO®-Klebstoffe entsprechen folgenden Anforderungen:

RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS
(Stand: 24.11.2023)

•	 Chlorparaffine < 0,1 %
•	 Halogenierte Treibmittel < 0,1 %
•	 VOC < 1 %

(Stand: 19.08.2025)
•	 Chlorparaffine / Chloralkane (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % 
•	 Halogenorganische Verbindungen < 0,1 % 
•	 VOC < 0,1 % 
•	 SVHC < 0,1 % 
•	 Zinnorganische Verbindungen < 2,5 % 
       Ein Inhaltstoff enthält zinnorganische Verbindungen 50-75 % 
•	 Phthalate < 0,1 %

RALMO®-2K Dübel - Injektionsmörtel
(Stand: 12.08.2025)

•	 keine Angaben (auf Anfrage)

Diese Informationen basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten und des daraus resultieren-
den eigenen Wissens und gewährleisten daher keinen rechtlichen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit.
Die Anwesenheit einzelner analytisch nachweisbarer Spuren der oben genannten Substanzen, die über Einsatzstoffe, 
sowie Hilfs- und Betriebsstoffe, in Produkte gelangen können, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Voraussetzung ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.
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